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Geplanter Carport im Neubaugebiet „An den Aggersteinen“ in Wahlscheid. 
 
Geplante Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, der an dieser 
Stelle lediglich offene Stellplätze zulässt. Die Verwaltung hat die Carportanlage 1 
bereits im Rahmen einer Befreiung genehmigt. Über die von der Verwaltung beab-
sichtigte weitere Befreiung der in den Straßenraum hinein wirkenden Carportanlage 
(siehe bitte jeweils die Markierungen) wird hiermit informiert. 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken. Auf die Ausführungen des Ar-
chitekten (Anlage 1) wird verwiesen. 
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